
 

Stadt/Gemeinde 
Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu 

Wahlkreis (Nummer und Name) 
68-Wangen 

 

Wahlbekanntmachung 
 

1. Am 14. März 2021 findet die Wahl zum 17. Landtag von Baden-Württemberg statt. 
Die Wahlzeit dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr. 

Zahl 
 

22 
- allgemeine Wahlbezirke - 
  eingeteilt: 2. Die Gemeinde   x ist in folgende  

Nummer des 
Wahlbezirks Abgrenzung des Wahlbezirks Wahlraum 

001 Leutkirch Rathaus, Bürgerbüro Rathaus                                    
Gänsbühl 4 –barrierefrei- 

002 Leutkirch, ehemaliges Krankenhaus 
Ehemaliges Krankenhaus,  
Ottmanshofer Straße 44  
–barrierefrei- 

003 Leutkirch, Kindergarten St. Josef                                   
Kindergarten St. Josef                                  
Zeisigweg 1 

004 Leutkirch, Festhalle 
Festhalle, Herlazhofer Straße 9 
–barrierefrei- 

005 Leutkirch, Mensa am Adenauerplatz 
Mensa am Adenauerplatz, Seel-
hausweg 2–barrierefrei- 

006 Leutkirch, Kindergarten St. Hedwig                             
Kindergarten St. Hedwig                 
Goethestraße 26 –barrierefrei- 

007 Hofs 
Rathaus                                                                    
Magnusweg 9 

008 Wuchzenhofen- Adrazhofen 
Adrazhofen, GWS, Tannhöfe 3 
–barrierefrei- 

009 Wuchzenhofen, Niederhofen, 
Niederhofen, Ehemalige Schule      
Mailänder Straße 10 

010 Wuchzenhofen, Ottmannshofen, 
Ottmannshofen, Ehemalige 
Schule  Spitalriedstraße 5 

011 Winterstetten 
Winterstetten, Bürgerhaus,  Am 
Rathaus 6                                       

012 Friesenhofen 
Friesenhofen, Rathaus                                                      
Konrad-Hegenauer-Straße 2 

013 Herlazhofen 
Herlazhofen, Rathaus                                                   
Dorfstraße 34 

014 Herlazhofen, Urlau 
Urlau, Dorfhalle                                   
Martinsweg 4 

015 Herlazhofen, Heggelbach 
Heggelbach, Alte Schule                    
Heggelbach 26 

016 Herlazhofen, Willerazhofen 
Willerazhofen, Feuerwehrhaus                       
Am Kornspeicher –barrierefrei- 

017 Gebrazhofen 
Gebrazhofen, Grundschule                                               
Schulstraße 30 –barrierefrei- 

018 Gebrazhofen, Engerazhofen 
Engerazhofen, Haus der Mitte, 
Wolferazhofer Straße 5  
–barrierefrei- 

019 Gebrazhofen, Merazhofen Merazhofen, Am Pfarrstadel 10 

020 Diepoldshofen, Ehemalige Schule 
Ehemalige Schule                                           
Zur Brunnenstube 18 
 –barrierefrei- 

021 Reichenhofen, Ehemalige Schule 
Pfarrstadel Reichenhofen           
Kirchstraße 4 –barrierefrei- 

022 Reichenhofen, Feuerwehrhaus 
Feuerwehrhaus Unterzeil           
Greishofstraße 7 –barrierefrei- 

Zahl 
 

22 x Die Gemeinde ist in  allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. 



In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis zum 21. Februar 2021 übersandt worden sind, sind der Wahl-
bezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der/die Wahlberechtigte wählen kann. 

 Der Briefwahlvorstand/Die Briefwahlvorstände tritt/treten zusammen 

um 
 

Uhrzeit 
 

14:00 Uhr  
 

(Sitzungsraum) 
 

Grundschule Oberer Graben, Oberer Graben 17, 88299 Leutkirch im Allgäu (barrierefrei) 
3. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er/sie eingetragen 

ist. Dies gilt nicht, wenn er/sie einen Wahlschein hat (siehe Nr. 4). 

Die Wähler/Wählerinnen haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzu-
bringen und die Wahlbenachrichtigung abzugeben. 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r Wähler/in erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausge-
händigt. 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer den Namen des Bewerbers und ggf. des Ersatz-bewerbers der 
zugelassenen Wahlvorschläge im Wahlkreis. Wahlvorschlägen von Parteien wird zudem der Name der Partei und, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, beigefügt. Rechts von dem Namen des jeweiligen Wahlvorschlags ist ein Kreis 
für die Kennzeichnung des Stimmzettels aufgebracht. 

Jeder Wähler/Jede Wählerin hat eine Stimme. Er/Sie gibt seine/ihre Stimme in der Weise ab, dass er/sie auf dem Stimm-
zettel in einen der hinter den Wahlvorschlägen befindlichen Kreise ein Kreuz einsetzt oder durch eine andere Art der Kenn-
zeichnung des Stimmzettels eindeutig zu erkennen gibt, für welchen Wahlvorschlag er/sie sich entscheiden will. 

Der Stimmzettel muss vom Wähler/von der Wählerin in einer Wahlkabine des Wahlraums gekennzeichnet und in der Weise 
gefaltet werden, dass seine/ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt 
werden. 

4. Wähler und Wählerinnen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt 
ist, 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises  

oder 

b) durch Briefwahl  

teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich vom Bürgermeisteramt einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimm-
zettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im ver-
schlossenen blauen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch 
bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

5. Es wird besonders darauf hingewiesen, dass die Stimmabgabe ungültig ist, wenn der Stimmzettel eine Änderung, einen 
Vorbehalt oder einen beleidigenden oder auf die Person des Wählers/der Wählerin hinweisenden Zusatz enthält. 

Bei Briefwahl gilt dies außerdem, wenn sich im Stimmzettelumschlag eine derartige Äußerung befindet sowie bei jeder 
sonstigen Kennzeichnung des Stimmzettelumschlags. 

6. Jede/jeder Wahlberechtigte kann sein/ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahl-
rechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 8 Abs. 3 des Landtags-wahlgesetzes). 

Ein/e Wahlberechtigte/r, der/die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner/ihrer Stimme 
gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer vom Wahlberechtigten/von der Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Wil-
lensbildung oder Entscheidung des/der Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfs-
person besteht (§ 8 Abs. 4 Landtagswahlgesetz). Außerdem ist die Hilfsperson zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflich-
tet, die sie durch die Hilfeleistung erlangt hat. 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assis-
tenz entgegen der Wahlentscheidung des/der Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des/der Wahl-
berechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuchs). 

7. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich 
ist. 

 

Ort, Datum 

Leutkirch im Allgäu, 01.03.2021 
 Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu 

Hans-Jörg Henle, Oberbürgermeister 
 

 Unterschrift, Amtsbezeichnung 
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